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Handelsregisteranmeldung: Kollektivgesellschaft, Auflösung und Löschung
	Angaben gemäss bisherigem Handelsregistereintrag:

	Firma

	

	Sitz (politische Gemeinde)

	

	UID-Nummer

	




	Auflösung und Löschung

	Auflösungs-/Löschungsgrund (nur einen Grund ankreuzen)

	
	Die Gesellschaft hat sich aufgelöst. Die Liquidation ist beendet (insb. laufende Geschäfte beendet, Schulden getilgt, Forderungen eingezogen, Vermögen verteilt). Die Gesellschaft wird gelöscht.

	
	Die Gesellschaft hat sich aufgelöst. Der Geschäftsbetrieb ist nie aufgenommen worden. Aktiven und Passiven sind keine vorhanden. Die Gesellschaft wird gelöscht.

	
	Die Gesellschaft hat sich aufgelöst und wird infolge Übergang der Aktiven und Passiven (nach Obligationenrecht) an nachstehende Rechtseinheit gelöscht (Bestätigung des übernehmenden Unternehmens beilegen):
	




	
	Tod des/der folgenden Gesellschafters/Gesellschafterin. Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht. (Erbbescheinigung oder Willensvollstreckerbescheinigung beilegen).
Familienname, Vorname
	




	
	Die Gesellschaft hat sich aufgelöst. Die Liquidationshandlungen sind noch nicht beendet. Die Liquidatoren sind:
	Familienname, Vorname
	



	Heimatort bzw. die ausländische Staatsangehörigkeit
	




	Wohnort (politische Gemeinde)
	



	

	Zeichnungsberechtigung (eines der folgenden Felder ankreuzen):    □ Einzelunterschrift   □ Kollektivunterschrift zu zweien







	

	Familienname, Vorname
	



	Heimatort bzw. die ausländische Staatsangehörigkeit
	




	Wohnort (politische Gemeinde)
	



	

	Zeichnungsberechtigung (eines der folgenden Felder ankreuzen):    □ Einzelunterschrift   □ Kollektivunterschrift zu zweien






	Bestellungen

	Handelsregisterauszug nach Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (pro Exemplar CHF 45.-)
	Anzahl: 
	

	Handelsregisterauszug vor Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (pro Exemplar CHF 45.-)
	Anzahl: 
	

	Gebührenadresse

	

	Lieferadresse

	

	Unterzeichnung durch alle Gesellschafterinnen und Gesellschafter, ggf. der Erben bzw. des/der Willensvollstrecker/in und allfälliger Liquidatoren (die Unterschrift der Erben, der/des Willensvollstrecker/in und von Liquidatoren sind von einer Urkundsperson zu beglaubigen, sofern die Person nicht schon als Zeichnungsberechtigte eingetragen ist)

	Name, Vorname
	Unterschrift

	
	

	
	

	
	




Die nachfolgende Seite ist nicht öffentlich.

	1. Kontaktangaben bei allfälligen Rückfragen (nicht öffentlich):

	Name, Vorname

	

	Adresse

	

	Telefon

	

	E-Mail

	



	Weitere Schritte:

	Überprüfung und Vorbereitung

	1. Anmeldung überprüfen
Bitte prüfen Sie, ob die Anmeldung vollständig ausgefüllt, angekreuzt und unterzeichnet ist.
2. Belege vorbereiten
Sofern für diese Anmeldung nötig, bereiten Sie alle gesetzlich erforderlichen Handelsregisterbelege vor.
3. Ausweiskopien erstellen
Erstellen Sie eine Kopie der Ausweispapiere für jede/jeden Liquidator/in, der/die neu mit einer Zeichnungsberechtigung in das Handelsregister eingetragen werden soll bzw. für die Anmeldung unterzeichnenden Erben oder den/die Willensvollstrecker/in (Kopie des gültigen Passes oder der gültigen Identitätskarte oder des gültigen schweizerischen Ausländerausweises).

	Einreichung beim Handelsregisteramt Basel-Landschaft

	Per Post:
1. Unterschriftsbeglaubigung
Die Personen gemäss Ziffer 9.3, die bei der Gesellschaft nicht bereits mit einer Zeichnungsberechtigung eingetragen sind, haben ihre Unterschrift bei einer Urkundsperson (Notar/Notarin, Gemeindeverwaltung oder Handelsregisteramt Basel-Landschaft) beglaubigen zu lassen. Dazu müssen die betreffenden Personen persönlich bei der Urkundsperson erscheinen und den Pass, die Identitätskarte oder den schweizerischen Ausländerausweis vorweisen.
2. Versand
Die Anmeldung und weiteren Unterlagen sind an folgende Adresse zu senden:
Handelsregisteramt Basel-Landschaft
Postfach
Domplatz 13
4144 Arlesheim
	Am Schalter:
1. Unterschriftsbeglaubigung
Die Personen gemäss Ziffer 9.3, die bei der Gesellschaft nicht bereits mit einer Zeichnungsberechtigung eingetragen sind, können ihre Unterschrift direkt am Schalter des Handelsregisteramts Basel-Landschaft beglaubigen lassen. Dazu müssen die betreffenden Personen persönlich erscheinen und den Pass, die Identitätskarte oder den schweizerischen Ausländerausweis vorweisen.
2. Persönliche Abgabe
Die Anmeldung und weiteren Unterlagen können direkt am Schalter eingereicht werden.
Bitte beachten:
Der Eingang zum Schalter befindet sich am Domplatz 9, in Arlesheim. 
[bookmark: _GoBack]Bitte konsultieren Sie für die aktuellen Öffnungszeiten unsere Homepage. 
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